	Dienstanweisung

	Für Einsatzbereich      

	Firma: 


	     

	Datum:


	     

	Verantwortliche/r:


	     

	Einsatzbereich

	· Ort:
           
· Einsatzleiter/in:

     
· Personeneinsatz:

     
· Vertretung:

     
· Weisungsbefugnis:

     

	Sicherungsumfang und –ablauf

	· Die Objekteinweisung findet statt durch:
     
· Das folgende Schutzziele sollen erreicht werden:
     
· Kontrollmaßnahmen:
     
· Die Kontrollwege (Lagepläne/Grundrisse) sind folgende:
     
· Kontrollpunkte sind:
     
· Kontrollzeiten sind:
     
· Die erforderliche Ausrüstung ist:
     
· Folgende Objekte/Ereignisse sind zu beobachten und zu erkennen:
     
· Folgende Objekte/Ereignisse sind zu melden – zum Beispiel Unfälle (sind sofort zu melden), technische Schadensfälle, Besonderheiten bei der Umfeldbeobachtung, Vorkommnisse, die gegen das Schutzziel gerichtet sind, Gefahren und Mängel, sowie getroffene Maßnahmen
     


	Meldewesen

	· Wie und wann hat die Meldung in Abhängigkeit von dem jeweiligen Ereignis zu erfolgen? – Zum Beispiel Telefon beziehungsweise Funktelefon, Sprechfunk, Eintragung in das Wachbuch, sonstige schriftliche Meldungen, mündliche Meldungen, Mitteilung an Ablöser/in
· Wie:
     
· Wann:
     
· Welche Ereignisse sind wie welchen bevollmächtigten Personen zu melden?
     
· Welche Ereignisse sind Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten zu melden?
     
· Welche Meldungen über festgestellte Gefahren sind schriftlich festzuhalten?
     

	Besondere Gefahren

	· Beim Einsatz sind folgende Gefährdungen und Beeinträchtigungen für das Wach- und Sicherungspersonal zu beachten und folgende Schutzmaßnahmen einzuhalten:         mechanische Gefährdungen – zum Beispiel Absturzstellen, Einzugsstellen, Roll-, Gleit-, Kippbewegungen, bewegliche Maschinen und Fahrzeuge, Fahrzeuge im Straßenverkehr, trittunsicherer Boden (Fußboden, Gelände)                                                                                                                                                                                                                    

Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                      
· elektrische Gefährdungen – zum Beispiel mangelhafte elektrische Einrichtungen, enge, leitfähige Räume, Nässe, Freileitungen                                                                                                                        
Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                          
· chemische Gefährdungen – zum Beispiel Brand- und Explosionsgefahren durch Stäube, Dämpfe, Flüssigkeiten, Gase; Gesundheitsgefahren durch Rauche, Gase, Dämpfe, feste Stoffe, Flüssigkeiten, Stäube, Sauerstoffmangel                                                                                                                              
Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                    
· biologische Gefährdungen – zum Beispiel Hepatitis, Virusinfektionen (Asylantenheime, Krankenhäuser)      
Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                     
· thermische Gefährdungen – zum Beispiel heiße Stoffe, Oberflächen, Wasserdampf, Hitze, Kälte         
Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                      
· Strahlungsgefährdungen – zum Beispiel UV-Strahlung beim Schweißen, Röntgenstrahlung                     

Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                      

· ionisierende Strahlung – zum Beispiel Wärmestrahlung, Laserstrahlung                                                                                         

Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                                     

· sonstige Gefährdungen – zum Beispiel Einwirkung durch Dritte (Konfrontation), Ertrinkungsgefahr, Einsatz von Hunden, Umgang mit Schusswaffen, Bombendrohung                                                                                          

Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                       

· zusätzliche Beeinträchtigungen – zum Beispiel durch Arbeitsumgebungsfaktoren: erschwerte Zugangs- und Fluchtmöglichkeiten, schlechte Beleuchtung (Dunkelheit, Blendung, Sichtbehinderung zum Beispiel durch Nebel), Klima, Lärm, mechanische Schwingungen                                                                                    

Schutzmaßnahmen:                                                    
         
· physiologische Faktoren – zum Beispiel Muskelarbeit (Ermüdung), Arbeitsplatzmaße (Enge), Schichtarbeit, Nachtarbeit                                                                                                                            
Schutzmaßnahmen:
               
· psychomentale Faktoren – zum Beispiel Probleme bei der Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung, Kommunikation                                                                                                  
Schutzmaßnahmen:                                                                                                                                 

	Überwachung bei besonderen Gefahren

	· Beim Einsatz ist folgende Personalüberwachung notwendig – zum Beispiel Kontrollen durch Aufsichtspersonal, Sprechfunkverbindungen, Telefonanrufe, automatisch und willensunabhängig arbeitende Signalgeber/innen 
            

	Verhalten bei besonderen Gefahren

	· Sind bei der Erfüllung des Auftrages (Beobachten – Feststellen – Melden) besondere Gefahren zu erwarten, so sind folgende Eigensicherungsmaßnahmen des Wach- und Sicherungspersonals (Eigensicherung vor Interventionen) einzuleiten:
            
Das sicherheitsgerechte Verhalten wird unter Zuhilfenahme der gegebenenfalls erforderlichen Schutzausrüstungen alle       Monate unter Anleitung von       geübt.

	Nutzung von Einrichtungen sowie Einsatz von Ausrüstungen und Hilfsmitteln

	· Für die der Wach- und Sicherungsaufgabe ist erforderlich: Schuhwerk zu tragen:
     
· Handleuchten (gegebenenfalls explosionsgeschützt) zu benutzen:
     
· Dienstkleidung – zum Beispiel Wetterschutz, in explosionsgefährdeten Bereichen – zu tragen: 
     
· Funkgeräte in explosionsgefährdeten Bereichen einzusetzen:
     
· Persönlichen Schutzausrüstungen zu tragen – zum Beispiel durchschusshemmende oder durchstichsichere Schutzwesten:
     

	Überwachung bei besonderen Gefahren

	· Vor Antritt der Fahrt ist 
· die erforderliche Prüfung der Dienstfahrzeuge auf Funktionsfähigkeit der Bedieneinrichtungen vorzunehmen, 
· das Funksystem auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. 

· Während der Fahrt sind die Sicherheitsgurte anzulegen, eine Warnweste mitzuführen und im Bedarfsfall auch zu benutzen. 

· Auch bei der Alarmverfolgung ist die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) einzuhalten.


In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
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